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Beschluß 
BVerfG, Art. 5 Abs. 1 S. 1; Art. 2 Abs. 1 
i.Vm. Art. 1 Abs. 1 GG; §§ 1004, 823 
Abs. 2 BGB; 186 StGB 
Nennung des eigenen Namens bei 
sexuellem Mißbrauch zulässig 

Die Nennung des eigenen Namem im Zusammen­
hang mit einer von Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG geschützten 
Außerung nimmt am Schutz der Meinungsfreiheit und 
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts teil. 
BVerfG, Beschluß v. 24.3.1998 - 1 BvR 131/96 

Aus den Gründen: 

A. 
Die Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen ein 

zivilgerichtliches Urteil, mit dem die Beschwerdefüh­
rerin zur Unterlassung einer Äußerung verurteilt 
worden ist, wenn sie dabei den Namen ihres Vaters 
oder ihren Namen nennt. 

I. 
1. Die Beschwerdeführerin ist die Tochter des 

Klägers des Ausgangsverfahrens. Dieser hat sie nach 
den Feststellungen des Landgerichts und des Ober­
landesgerichts vom Kindesalter an über viele Jahre 
sexuell mißbraucht. [ ... ] 

B. 
Das Urteil des Oberlandesgericht Celle v. 

22.11.1995 - 13 U 84/94-verletzt die Beschwerde­
führerin in ihren Grundrechten aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 
und Art. 2 Abs. 1 i.Vm. Art. 1 Abs. 1 GG, soweit es 
sie zur Unterlassung der Nennung ihres eigenen Na­
mens im Zusammenhang mit der Äußerung, der Klä­
ger des Ausgangsverfahrens habe sie sexuell 
mißbraucht, verpflichtet. In diesem Umfang und mit 
seiner Kostenentscheidung wird es aufgehoben. Die 
Sache wird an das Oberlandesgericht zurückgewiesen. 

I. 
Die genannten Grundrechte werden von der an­

gegriffenen Entscheidung berührt. 
1. Die Nennung des eigenen Namens im Zusam­

menhang mit einer Äußerung nimmt am Schutz der 
Meinungsfreiheit teil. 

Das Grundrecht der Meinungsfreiheit schützt 
Meinungsäußerungen aller Art und Tatsachenbe­
hauptungen sowie andere Äußerungsformen jeden­
falls dann, wenn sie Voraussetzung für die Bildung 
von Meinungen sind (vgl. BVerfGE 61, 1 <8>; 85, 23 
<31,. Die Erwähnung des eigenen Namens im Zusam­
menhang mit einer Äußerung ist zwar weder eine 
eigenständige Äußerungsform noch ein Bestandteil 
der Äußerung im engeren Sinn. Deren Inhalt steht 
für sich. Deswegen falle die Namensangabe aber nicht 
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aus dem Schutzbereich des Grundrechts heraus. Ihr 
kommt vielmehr wesentliche Bedeutung sowohl für 
die Äußerung selbst als auch für den individuellen 
und öffentlichen Meinungsbildungsprozeß zu, in den 
sie einfließt. 

Die freie Meinungsäußerung ist „unmittelbarster 
Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der 
Gesellschaft" (BVerfGE 7, 198 <208>). Im Namen des 
Urhebers stellt sich die Verbindung zwischen Person 
und Äußerung erkennbar her. Fügt der sich Äußern­
de seiner Aussage den eigenen Namen bei, so bringt 
er damit zum Ausdruck, daß er die Äußerung als seine 
persönliche Auffassung oder Schilderung kundtun 
will und bereit ist, für sie einzustehen und im Fall 
einer Tatsachenbehauptung mit seiner Person für ihre 
Wahrheit zu bürgen. Gerade bei Äußerungen, mit 
denen der Sprecher sich in hohem Maß identifiziere 
oder sein eigenes Schicksal darstellt, gehört die Na­
mensnennung daher zu den Voraussetzungen der 
Vermittlung des Äußerungssinns. 

Außerdem kann der Name des sich Äußernden 
Botschaften enthalten, die über den reinen Aussage­
inhalt hinausgehen. So ist es etwa möglich, daß die 
persönliche Schilderung belastender Erfahrungen für 
andere Betroffene die Ermutigung einschließt, ihr 
Schweigen zu brechen. Eine solche Botschaft ließe 
sich ohne Nennung des eigenen Namens und der 
damit verbundenen Offenlegung der eigenen Betrof­
fenheit nicht in der gleichen Weise vermitteln. Das 
gilt in besonderem Maß, wenn die Kommunikation 
über bestimmte Geschehnisse mit einem Tabu belegt 
ist. Das persönliche Bekenntnis in der Öffentlichkeit 
kann in diesem Fall helfen, die mit gesellschaft­
lichen Tabuisierungsgewohnheiten oft verbundenen 
Schuldzuweisungen zu durchbrechen. 

In der Kundgabe persönlicher Auffassungen oder 
Mitteilungen erschöpft sich der Sinn von Äußerun­
gen indes nicht. Sie richten sich vielmehr an andere 
und sind in der Regel dazu bestimmt, meinungsbil­
dend oder handlungsmotivierend- auf sie einzuwir­
ken. Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG schützt daher Äußerungen 
nicht nur in ihrer Verbreitungsdimension, sondern 
auch in ihrer Wirkungsdimension (vgl. BVerfGE 7, 
198 <210>). Zur Meinungsfreiheit gehört das Recht 
des sich Äußernden, für seine Äußerung diejenigen 
Formen und Umstände zu wählen, die ihr eine mög­
lichst große Wirkung sichern (vgl. BVerfGE 93, 266 
<289>). Die Wirkung einer Äußerung auf Dritte hängt 
aber wesenclich davon ab, ob ihr Urheber erkennbar 
ist oder nicht. Anonymen Äußerungen fehlt häufig 
dasjenige Maß an Authentizität und Glaubhaftigkeit, 
welches ihnen erst den gewünschten Einfluß verleiht 
oder Reaktionen hervorruft. 

Schließlich bleibt die Wirkung einer Äußerung 
nicht auf die Aufnahme und Verarbeitung bei Dritten 
beschränkt. So wie sie selbst regelmäßig an vorange-
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gangene Kommunikationen anknüpft, löst sie ihrer­
seits weitere Kommunikationen aus. In dem Bestre­
ben, die freie individuelle und öffentliche Meinungs­
bildung zu gewährleisten, beschränkt sich Art. 5 Abs. 
1 GG daher nicht auf den Schutz der einzelnen 
Äußerung, sondern sichert auch die Voraussetzungen 
für die Herstellung und Aufrechterhaltung des Kom­
munkationsprozesses, in den jede Äußerung einge­
bettet ist (vgl. BVerfGE 57, 295 <319,). Für diesen 
besitzt die Namensnennung aber ebenfalls Bedeu­
tung, weil sie erst ermöglicht, daß sich die Kommu­
nikationsteilnehmer aufeinander beziehen oder mit­
einander in Verbindung treten. 

2. Die Nennung des eigenen Namens fällt ferner 
in den Schutzbereich des allgemeinen Persönlich­
keitsrechts aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 
1 Abs. 1 GG. 

Der Name eines Menschen hat nicht nur Ord­
nungs- und Unterscheidungsfunktion. Er ist auch 
Ausdruck der Identität und Individualität. Daher 
kann der Einzelne verlangen, daß die Rechtsord­
nung seinen Namen respektiert und schützt. Dieser 
Schutz ist in der Verfassungsrechtsprechung bislang 
nur gegenüber dem staatlich vorgeschriebenen 
Wechsel des Namens bei Heirat relevant geworden 
(vgl. BVerfGE 78, 38 <49,; 84, 9 ,22,). Er richtet sich 
aber auch gegen das V erlangen, den als solchen 
unbestrittenen Namen in bestimmten Zusammen­
hängen nicht zu verwenden oder durch ein Pseud­
onym zu ersetzen. Als Ausdruck der Identität und 
Individualität läßt sich der Name nicht beliebig 
austauschen. Er begleitet vielmehr die Lebensge­
schichte seines Trägers. Diese wird unter dem Na­
men als zusammenhängende erkennbar. Der Ver­
zicht auf die Nennung des Namens läßt daher die 
Persönlichkeit nicht unbeeinträchtigt. 

Das gilt auch für die Namensnennung im Zusam­
menhang mit einer Äußerung. Äußerungen erschöp­
fen sich nicht in der Mitteilung eines bestimmten 
Kommunikationsinhalts. Sie sind zugleich Ausdruck 
der Persönlichkeit des sich Äußernden. Durch seine 
Äußerungen stellt er sich Dritten gegenüber als Per­
son dar. Mit ihnen wird er von anderen identifiziert. 
Aufgrund der Namensnennung können Dritte 
Äußerungen nicht nur ihrem Urheber zurechnen, 
sondern auch in das Persönlichkeitsbild einordnen, 
das sie sich von ihm machen. Zugleich gewinnen sie 
die Möglichkeit, neben dem Äußerungsinhalt auch 
die dahinterstehende Person zu beurteilen. Wird je­
mand zur Unterlassung der Namensnennung im Zu­
sammenhang mit Äußerungen verpflichtet, die er 
gerade als persönliche versteht und auf deren Zurech­
nung an sich er Wert legt, ist eine solche Verpflich­
tung folglich auch an Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
Art. 1 Abs. 1 GG zu messen. 
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3. Dagegen ist die Pressefreiheit nicht einschlägig. 
Geht es um die Zulässigkeit einer bestimmten 
Äußerung, so beurteilt sich diese nach Art. 5 Abs. 1 
S. 1 GG, und zwar unabhängig davon, ob sie in einem 
Medium gefallen ist oder fallen soll, das den Schutz 
der Pressefreiheit genießt. Diese kommt vielmehr erst 
dann zum Zuge, wenn die über einzelne Mei­
nungsäußerungen hinausreichende Bedeutung der 
Presse für die individuelle und öffentliche Meinungs­
bildung in Rede steht (vgl. BVerfGE 85, 1 < 12 f.,; 95, 
28 <34,). Daran fehlt es hier. 

4. Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht 
werden durch die Verpflichtung der Beschwerdefüh­
rerin, ihren Namen nicht zu nennen, sofern sie in der 
Öffentlichkeit über den sexuellen Mißbrauch durch 
ihren Vater berichtet, eingeschränkt. Daß die 
Äußerung im übrigen weiterhin öffentlich verbreitet 
werden darf, ändert daran angesicht der Einbezie­
hung des Namensgebrauchs in den Schutzbereich 
beider Grundrecht nichts. 

II. 
Die angegriffene Entscheidung ist mit dem 

Grundrecht der Meinungsfreiheit und dem allgemei­
nen Persönlichkeitsrecht unvereinbar. 

1. Beide Grundrechte unterliegen allerdings ge­
setzlichen Schranken. Die Meinungsfreiheit ist nach 
Art. 5 Abs. 2 GG nur im Rahmen der allgemeinen 
Gesetze, der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
der Jugend und des Rechts der persönlichen Ehre 
gewährleistet. Die Persönlichkeitsentfaltung ist ge­
mäß Art. 2 Abs. 1 GG in die Grenzen der verfassungs­
mäßigen Ordnung verwiesen. Darunter sind alle 
Rechtsnormen zu verstehen, die sich formell und 
materiell mit dem Grundgesetz im Einklang befinden 
(vgl. BVerfGE6, 32 ,41,). Das ist bei den Vorschriften 
der§§ 823, 1004 BGB, auf die das Oberlandesgericht 
das angegriffene Urteil gestützt hat, der Fall. 

2. Ihre Anwendung hält jedoch tlen grundrecht­
lichen Anforderungen nicht stand. 

a) Auslegung und Anwendung der zivilrechtli­
chen Vorschriften sind ebenso Sache der Zivilgerichte 
wie die Feststellung des Sachverhalts und die Würdi­
gung der Beweise. Werden im Zuge der Anwendung 
verfassungsrechtlich unbedenklicher Normen des Zi­
vilrechts jedoch grundrechtlich geschützte Positio­
nen berührt, müssen die Zivilgerichte der Bedeutung 
und Tragweite der Grundrechte Rechnung tragen, 
damit deren wertsetzende Bedeutung auch auf der 
Rechtsanwendungsebene gewährleistet ist (vgl. 
BVerfGE 7, 198,205 ff.,; stRspr.). Das verlangt in der 
Regel eine im Rahmen der gesetzlichen Tatbestands­
merkmale vorzunehmende Abwägung zwischen der 
Bedeutung des eingeschränkten Grundrechts für sei­
nen Träger im konkreten Fall sowie dem Ausmaß der 
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ihm zugemuteten Beeinträchtigung einerseits und 
der Bedeutung des von dem angewandten Gesetz 
geschützten Rechcsgucs und der Schwere seiner Be­
einträchtigung durch die Grundrechtsausübung an­
dererseits. Dabei haben die Gerichte beide Positionen 
hinreichend zu berücksichtigen und in ein Verhältnis 
zu bringen, das ihnen angemessen Rechnung träge. 
Ein Grundrechtsverstoß, den das Bundesverfassungs­
gericht zu korrigieren hat, liege insbesondere dann 
vor, wenn das Zivilgericht den grundrechtlichen Ein­
fluß überhaupt nicht berücksichtige oder unzutref­
fend eingeschätzt hat und die Entscheidung auf der 
Verkennung des Grundrechtseinflusses beruht (vgl. 
BVerfGE 95, 28 <37,). 

6) Aufseiten der Beschwerdeführerin fälle dabei 
unter den Gesichtspunkten der Meinungsfreiheit 
und des Persönlichkeitsrechts vor allem ins Gewicht, 
daß die umstrittene Äußerung einen gesteigerten Per­
sönlichkeitsbezug aufweist und durch das Verbot der 
Namensangabe weitgehend um die erhoffte Wirkung 
im Kommunikacionsprozeß gebracht würde. 

Die Äußerung, die der Beschwerdeführerin in der 
Öffentlichkeit nur unter Verziehe auf Namensnen­
nung erlaubt ist, beziehe sich nicht auf einen von ihr 
distanzierten Gegenstand, sondern betrifft ihr 
höchstpersönliches Lebensschicksal. Auf der Grund­
lage des von den Zivilgerichten festgestellten Sachver­
halts, von dem das Bundesverfassungsgericht auszu­
gehen hat, handele es sich um ein äußerst folgen­
schweres, für ihre körperliche und seelische Entwick­
lung bestimmendes Erlebnis. Jede Person hat die 
Freiheit zu entscheiden, ob sie sich mit Erlebnissen 
dieser Art überhaupt an andere oder an die Öffent­
lichkeit wendet. Entschließt sie sich aber dazu, liege 
in dem Verbot, das höchstpersönliche Schicksal auch 
in personalisierter Form zu schildern, regelmäßig eine 
einschneidende Beeinträchtigung der Kommunikati­
onsmöglichkeiten und der Persönlichkeicsentfalcung. 

Daran ändere auch der Umstand nichts, daß das 
angegriffene Urteil die Beschwerdeführerin nicht 
hindere, im Rahmen privater Kontakte oder thera­
peutischer Behandlungen über den Mißbrauch unter 
dem eigenen Namen zu sprechen. Denn es bleibt ihr 
verwehrt, den Gesprächsradius über den persönli­
chen Bekanntenkreis oder die berufsmäßig mit ihrer 
Persönlichkeicsencwicklung befaßten Personen hin­
aus zu erweitern. Die Beschwerdeführerin kann an 
die Öffentlichkeit nicht als identifizierbare Person 
herantreten, mit ihrem Namen für ihren Bericht 
einstehen und Reaktionen Dritter auf ihn unmittel­
bar entgegennehmen. 

Damit wird aber auch die Wirkung ihres Berichts 
auf Personen in ähnlicher Lage oder die von dem 
Problem des sexuellen Mißbrauchs von Kindern be­
wegte Öffentlichkeit verringert, weil die mit der Na-
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mensnennung regelmäßig verbundene Glaubhaftig­
keit und Authentizität der Schilderung auszubleiben 
drohe. Ebenso verringere sich der Ermutigungseffekt, 
den die öffentliche Auseinandersetzung mit dem ei­
genen Schicksal für Personen in ähnlicher Lage haben 
kann. Desgleichen sind durch das Verbot der Na­
mensnennung Rückmeldungen an die um Resonanz 
bemühte Beschwerdeführerin erschwere. Dadurch 
verliere sie zudem Möglichkeiten zur Bewältigung 
ihres Schicksals durch die Hilfe Dritter, die erst durch 
die Äußerung auf sie aufmerksam geworden sind. 

Allerdings ist das für die Beschwerdeführerin be­
stimmende Erlebnis, über das sie öffentlich sprechen 
möchte, mit der Person ihres Vaters unlösbar ver­
knüpft. Bei der Rücksichtnahme, die diese Verknüp­
fung erfordere, ist aber in Rechnung zu stellen, daß die 
Beschwerdeführerin über den Kläger des Ausgangs­
verfahrens aus der Perspektive des Opfers seiner 
Handlungen berichtet. Die Äußerung läßt sich des­
wegen als Bloßstellung des Vaters nicht ausreichend 
verstehen. Sie muß auch im Zusammenhang mit der 
Überwindung der Opferstellung gesehen werden. Die 
Opfersituation, von der nach den Feststellungen der 
Gerichte auszugehen ist, würde sich nochmals verstär­
ken, wenn dem Opfer die Darstellung in personalisier­
ter Form verwehre würde. Insofern ist ihr Äußerungs­
inceresse höher zu veranschlagen als das Dritter oder 
der Medien, die sich unter Nennung der beteiligten 
Personen über derartige Vorfälle äußern wollen. 

c) Aufseiten des Klägers des Ausgangsverfahrens 
fallt sein grundrechtlich geschütztes Persönlichkeits­
recht ins Gewicht, dem die§§ 823, 1004 BGB zivil­
rechtlichen Ausdruck geben. Zwar verleiht es seinem 
Träger keinen Anspruch, nur so in der Öffentlichkeit 
dargestellt zu werden, wie es seinem Selbstbild ent­
spricht oder ihm genehm ist. Wohl aber schützt es ihn 
gegenüber entstellenden und verfälschenden Darstel­
lungen sowie gegenüber Darstellungen, die die Per­
sönlichkeitsentfaltung erheblich beeinträchtigen kön­
nen (vgl. BVerfG, Beschluß vom 14.1.1998 - 1 BvR 
1861/93 u.a. - Umdruck S. 34 f., betrifft Gegendar­
stellungsansprüche prominenter Persönlichkeiten). 
Allerdings haben Persönlichkeitsinteressen regel­
mäßig hinter der Meinungsfreiheit zurückzustehen, 
wenn die umstrittene Äußerung Tatsachen zum Ge­
genstand hat, die als wahr anzusehen sind. 

Dieser Grundsatz gilt aber nicht ausnahmslos. 
Insbesondere können wahre Berichte das Persönlich­
keitsrecht des Betroffenen dann verletzen, wenn die 
Folgen der Darstellung für die Persönlichkeitsentfal­
tung schwerwiegend sind und die Schutzbedürfnisse 
das Interesse an der Äußerung überwiegen. So hat das 
Bundesverfassungsgericht im Lebach-Urteil (BVerf­
GE 35, 202) Persönlichkeitsbelangen den Vorrang 
vor der Rundfunkfreiheit eingeräumt, weil die Aus-
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strahlung eines Dokumentarspiels über ein aufsehen­
erregendes Verbrechen in engem zeitlichen Zusam­
menhang mit der Entlassung eines der Täter aus der 
Haft stand und wegen der Breitenwirkung und Sug­
gestivkraft des Fernsehens die Wiedereingliederung 
des Betroffenen in die Gesellschaft erheblich er­
schwert, wenn nicht gar verhindert hätte. 

Zwar verhält es sich hier insofern anders, als nicht 
eine Berichterstattung durch die Medien, sondern 
durch das Opfer in Rede steht. Was zu gelten hat, 
wenn Medien aus Anlaß eines Opferberichts diesen 
um eigene Berichte aus dem Umkreis des Täters er­
weitern, bedarf deswegen keiner Entscheidung. Un­
gleich dem Lebach-Fall geht hier auch von dem Zeit­
punkt der Äußerung keine eigenständige Gefährdung 
für den Kläger des Ausgangsverfahrens aus. Ebenso­
wenig handelt es sich um eine ihn identifizierende 
Dokumentation seines Verhaltens, sondern lediglich 
um die Möglichkeit des Rückschlusses aufgrund der 
Namensgleichheit mit der Beschwerdeführerin. 

Dessenungeachtet sind die Folgen für den Kläger 
des Ausgangsverfahrens schwerwiegend. Das hängt 
mit dem Vorwurf des sexuellen Mißbrauchs des eige­
nen Kindes zusammen, der als besonders verabscheu­
ungswürdiges Verbrechen gilt. Berichte über ein der­
artiges Verhalten fuhren meist zu einer Stigmatisie­
rung des Täters. Stigmatisierungen können aufgrund 
gesellschaftlicher, also nicht allein der Verantwortung 
des Betroffenen zuzuschreibender, Einschätzungs­
und Verhaltensmechanismen einen Entzug der sozia­
len Anerkennung, eine soziale Isolierung und eine 
grundlegende Verunsicherung und Selbstentwertung 
des Betroffenen in zahlreichen Lebensbereichen zur 
Folge haben. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit 
wird dadurch nachhaltig erschwert, ohne daß dies zu 
den üblichen Grenzen der Entfaltungschancen oder 
zu den nachteiligen Reaktionen anderer gezählt wer­
den könnte, die man als Folge eigener Entscheidun­
gen oder Verhaltensweisen hinzunehmen hat. 

Der Schutz, den Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
Art. 1 Abs. 1 GG insoweit vermittelt, hängt nicht 
davon ab, daß die Aussagen über eine Person unwahr 
sind. Er greift vielmehr auch, wenn die Aussagen 
wahr sind und deshalb zum Anknüpfungspunkt einer 
sozialen Ausgrenzung und Isolierung werden. Da der 
Schutz der Persönlichkeit die Aufrechterhaltung der 
Grundbedingungen sozialer Beziehungen zwischen 
dem Grundrechtsträger und seiner Umwelt zum Ziel 
hat (vgl. BVerfGE 54, 148 <153>), ist er auch unab­
hängig davon, ob das Opfer selbst oder Dritte über 
die Tatsachen berichten. 

Die Schutzwirkungen des allgemeinen Persön­
lichkeitsrechts scheiden auch nicht deswegen aus, 
weil die Nennung des Namens der Beschwerdeführe­
rin, wie diese meint, die Rechte ihres Vaters von 
vornherein nicht berühren könne. Der Persönlich-
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keitsschutz greift nicht allein im Hinblick auf die 
Aussageninhalte einer Behauptung, sondern auch im 
Hinblick auf die Folgen ein, die die Behauptung als 
Information anderer hat. Daher kommt es auf die 
Information und auf die Identifizierungschancen an, 
die die Äußerungsadressaten erhalten. Die Möglich­
keit, daß eine Behauptung auf eine bestimmte Person 
bezogen werden kann und daß diese den Folgen 
ausgesetzt wird, vor denen das verfassungsrechtliche 
Persönlichkeitsrecht Schutz gewährt, besteht daher 
nicht nur, wenn deren Name genannt wird, sondern 
auch, wenn andere Angaben ihre Identifizierung er­
möglichen. 

Andererseits hängt das Gewicht der Grundrechts­
beeinträchtigung von der Breitenwirkung der diskri­
minierenden Folgen ab. Diese kann je nach dem 
Bekanntheitsgrad des Betroffenen unterschiedlich 
ausfallen. Des weiteren muß berücksichtigt werden, 
ob die Wirkungen der Äußerung wegen der Häufig­
keit des Namens begrenzt sind. Handelt es sich um 
einen weit verbreiteten Namen, treten die Wirkun­
gen der Äußerung nur bei denjenigen Personen ein, 
die den Sprecher und seine Familie kennen und daher 
von dessen öffentlichem Auftritt unter eigenem Na­
men auf die Person des Täters schließen können. Bei 
einem Fernsehauftritt mindert sich die Persönlich­
keitsbeeinträchtigung durch die Namensnennung 
weiter, weil in diesem Fall der Schluß auch ohne 
Nennung des Namens möglich ist. 

maritthiede
Rechteck
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d) Diese grundrechtlich zu beachtenden Ge­
sichtspunkte sind in die Abwägung des Oberlandes­
gerichts nicht ausreichend eingeflossen. 

Zwar hat das Oberlandesgericht in Übereinstim­
mung mit der zivilrechtlichen Rechtsprechung der 
Äußerung der Beschwerdeführerin eine Prangerwir­
kung für den Kläger des Ausgangsverfahrens beige­
messen, die schwerwiegende Folgen für seine Persön­
lichkeitsentfaltung habe und deswegen nur hinge­
nommen werden müsse, wenn auf der anderen Seite 
gewichtige Gründe für die Veröffentlichung der Be­
hauptung in einer Form sprächen, die seine Identifi­
zierung erlauben. Dagegen ist von Verfassungs wegen 
nichts einzuwenden. 

Das Oberlandesgericht hat jedoch die für eine 
Veröffentlichung unter Namensnennung sprechen­
den Gründe nicht ausreichend gewürdigt. Seine Ent­
scheidung weckt Zweifel, ob es sich des Umstands, 
daß die Nennung des Namens der Beschwerdeführe­
rin im Zusammenhang mit ihrer Äußerung unter den 
Schutz der Meinungsfreiheit und des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts fällt, bewußt war. Jedenfalls 
sind die von diesen Grundrechten geschützten Belan­
ge der Beschwerdeführerin in die Abwägung nicht 
genügend eingegangen. Das Gericht hat sie lediglich 
mit der Anmerkung gestreift, eine Anprangerung des 
Klägers des Ausgangsverfahrens lasse sich nicht damit 
rechtfertigen, daß die Beschwerdeführerin als Opfer 
vermeintliche allgemeine Informationsinteressen 
über den Mißbrauch von Kindern in der Gesellschaft 
wahrnehme, weil es dafür der Namensnennung regel­
mäßig nicht bedürfe. 

Dabei fehlt es insbesondere an einer den Anfor­
derungen des Art. 5 Abs. 1 GG Rechnung tragenden 
Berücksichtigung der Funktionen, die der Nennung 
des eigenen Namens im Zusammenhang mit 
Äußerungen des Namensträgers zukommen können 
und aufgrund derer der Name nicht ohne weiteres 
verzichtbar oder austauschbar ist. So hat das Gericht 
keine Überlegungen zu der - auch unter dem Ge­
sichtspunkt des Persönlichkeitsrechts relevanten -
Frage angestellt, ob und inwieweit die Beschwerde­
führerin die Mißbrauchserfahrungen durch eine 
Darstellung in der Öffentlichkeit als eigene Erlebnis­
se und gerade unter eigenem Namen verarbeiten will. 

Ferner hat es nicht erörtert, inwieweit es auf die 
Beifügung des Namens ankommt, damit die 
Äußerungen über den Mißbrauch sowohl für die 
Beschwerdeführerin als auch für die Äußerungsemp­
fänger den Charakter einer authentischen Mitteilung 
erhalten. Es hat nicht erwogen, ob die Namensnen­
nung in der gegebenen Konstellation erforderlich ist, 
damit die Äußerungsinhalte den Empfängern in der 
gewünschten Weise vermittelt werden und diese Ge­
legenheit erhalten, mit der Beschwerdeführerin Ver­
bindung aufzunehmen. Auch ist der im Rahmen der 
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öffentlichen Meinungsbildung relevante Gesichts­
punkt außer acht geblieben, daß eine Personifizie­
rung der Erfahrung eines sexuellen Mißbrauchs hel­
fen kann, gesellschaftlicher Tabuisierung entgegenzu­
wirken und andere Betroffene zu eigenen Äußerun­
gen und Handlungen zu ermutigen. 

Da das Oberlandesgericht die nach Maßgabe der 
Meinungsfreiheit und des Persönlichkeitsrechts be­
deutsamen Belange unzureichend konkretisiert hat, 
felht es auch an der erforderlichen Gewichtung. Das 
Gericht hat sich nicht damit auseinandergesetzt, daß 
die Nennung des eigenen Namens im Zusammen­
hang mit einer eigenen Äußerung zum persönlich­
keitsnahen Bereich der Meinungsäußerungsfreiheic 
zählt und eine Unterlassungsverpflichtung deshalb 
eine besonders intensive Beeinträchtigung bedeutet. 
Es hat auch nicht berücksichtigt, daß der sexuelle 
Mißbrauch von Kindern eine die Öffentlichkeit we­
sentlich berührende Frage ist, so daß das Interesse der 
Gesellschaft, aus der Opferperspektive über Taten 
und ihre Folgen informiert zu werden, das Gewicht 
der Meinungsfreiheit verstärkt. 

Andererseits hat sich das Gericht, was die Schwere 
der Beeinträchtigung der grundrechclich geschützten 
Belange des Klägers des Ausgangsverfahrens angehe, 
nicht mit der Frage auseinandergesetzt, wie groß die 
Identifierzungsgefahr aufgrund des Namens im kon­
kreten Fall ist, in welchem Umfang ihn die Folgen 
einer Identifizierung treffen und ob er Möglichkeiten 
hat, sich diesen zu entziehen. 

e) Die angegriffene Entscheidung beruhe auf die­
sen Mängeln. Das Oberlandesgericht hat dem Schutz 
des Klägers des Ausgangsverfahrens vor sozialer Stig­
matisierung den Vorrang gegeben, weil es auf der Basis 
einer unzureichenden Ermittlung der geschützten Be­
lange der Beschwerdeführerin deren Grundrechtspo­
sitionen nicht genügend berücksichtigt hat. Es ist 
daher nicht auszuschließen, daß das Gericht bei Be­
achtung der grundrechclichen Anforderungen eine für 
die Beschwerdeführerin günstigere Entscheidung 
trifft. 

Hinweis der ReMktion: Siehe hierzu auch Burgsmül­
ler: Die Töchter wehren sich, STREIT 1991, S. 152 
f., sowie LG Mainz, STREIT 1991, S. 154: Das LG 
hatte dem ZDF untersage, bei der Sendung eines 
sexuellen Mißbrauch betreffenden Interviews mit der 
dortigen Antragstellerin die Bildnisse von ihr zu ver­
fremden oder unkennclich zu machen oder ihre Stim­
me zu verzerren. 
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